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Der hier dargestellte Bauzeitenplan wurde zur Abschätzung der Dauer der Baumaßnahme im BA 4.1 
auf Basis von Erfahrungswerten erstellt. Ein Baubeginn ist noch nicht terminiert.

1 Baustelleneinrichtung 1.1 - 1.17

2 Abbrucharbeiten 1.1 - 1.17, 2.1 - 2.4Rückbau Betriebsweg zwischen BA 3 und BA 4

Baustelleneinrichtung, allg. Baustellenbetrieb (z.B. Fahrzeuge, Betriebsmittel usw.)

Leistung g
1095(s. Tab. unten, Spalte 2)Teilleistung 6 7 81 12 13112 3 4 29

g
14 15 1716 3024 2518 19 21 272622 2320 28

3 Erdarbeiten 1.1 - 1.17, 3.1 - 3.5

4 KDB V l b it 1 1 1 17 4 1 4 4V l d K t t ffdi ht b h

Abtrag und Aufbereitung Abraummaterial, Baugelände abräumen, Abtrag Oberboden, Bodenabtrag, 
Bodenauftrag, vorhandene  Tondichtung freilegen, Abfallumlagerung, neue technische Barriere 
aufbringen, Stützkörper herstellen, etc. Winterpause für 

Baumaßnahme

4 KDB-Verlegearbeiten 1.1 - 1.17, 4.1 - 4.4

5 Geotextilien 1.1 - 1.17, 5.1 - 5.3

6 Entwässerungsarbeiten 1.1 - 1.17, 6.1 - 6.3

Verlegen von KDB-Schutzlage

Verlegen der Kunststoffdichtungsbahn

Dränageschicht, PEHD-Leitung

7 Verkehrswegebauarbeiten 1.1 - 1.17, 7.1 - 7.4

8 Sonstige Arbeiten 1.1 - 1.17, 8.1 - 8.3

Deponieweg (Oberbau)

Arbeiten in kontaminierten Bereichen (im und am Abfall)

1 2

1 2 3 4 5
1.1  Gegenseitige Gefährdung bei zeitgleichen Arbeiten / Baustellenverkehr X X X

3

1 Baustelleneinrichtung div.

Leistung Gemeinsam genutzte Einrichtungen / Gefährdungen Gefahrenwirkung
4 5

Zuständigkeit gem. Liste Schutzmaßnahmen / Gegenmaßnahmen / Lösungen
DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",

Maßgebende Bestimmungen
Zeitlich-organisatorische Abstimmung des Bauablaufes

6

g g g g

1.2  Baustromverteiler X X X

g

Stromschlag, Feuer

DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten",
ASR A 3.4 "Beleuchtung",
RSA 21  "Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen"

DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"

g g
Organisation/Ausführung der Verkehrwege (Verkehrsstromtrennung, Absicherung gegen Werksverkehr, Kennzeichnung von Ein-/Ausfahrten, Vermeidung 
von Rückwärtsfahrten, Einhaltung von Mindestspurbreiten von 3,5 m bzw. 6,5 m, Einhaltung ausreichender Lichtraumprofile, Beleuchtung, regelm. 
Reinigung/Instandsetzung, Beschilderung und/oder LSA-Regelung), Warntafeln, Hinweisschilder

FI-Schutzeinrichtung, wiederkehrende Prüfungen
Zuständigkeiten (s. Spalte 4)

1.3  Bauzaun X X X

1.4 Fußwege / Wege allgemein X X X

1.5  Beleuchtung X X X

Verletzungen aller Art (z.B. durch Absturz in 
Baugruben), Überrollt werden

Verletzungen aller Art (z.B. durch Absturz in 
Baugruben), Überrollt werden

DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten"

Eindeutige Kennzeichnung
Beleuchtung

Standsichere Aufstellung/ werktägiges Verschließen der Tore zur Absicherung der Baustelle DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten"

DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten"

Beleuchtung der Arbeitsplätze sowie der Zuwegung zu den ArbeitsplätzenVerletzungen aller Art (z.B. durch Absturz in 
Ü

1. Abbrucharbeiten

2. Erd- und Deponiebau

3. Straßen- und Wegebau

1.6  Lagerung von Gasflaschen X X X

1.7  Abfallentsorgung X X XVerletzungen aller Art, Vergiftungen, 
Atemwegsschädigungen

Explosion Gegen Zutritt von Unbefugten sichern, Schutzbereich beachten, Feuerlöscher vorhalten TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" 

KrWG "Kreislaufwirtschaftsgesetz"Eindeutige Kennzeichnung, Sortierung der Abfälle

Baugruben), Überrollt werden 4. Sonstige Arbeiten

5. Fremdprüfung

1.8  Sanitäranlagen X X X X

1.9  Erste Hilfe X X X

Infektionskrankheiten

g g g

Erschwerte Versorgung von Verletzten, 
Behinderung von Rettungsarbeiten

ArbStättV "Arbeitsstättenverordnung"Regelmäßige Reinigung, Aufstellung in der Nähe der Baustelle

Notfall-Aushang, Erste Hilfe-Ausrüstung, Anleitung zur Ersten Hilfe, Ersthelfer benennen DGUV Information 204-006 "Anleitung zur Ersten Hilfe", 
DGUV Information 204-022 "Erste Hilfe im Betrieb",
DGUV Information 204-001 "Aushang Erste Hilfe",
DGUV Information 204 021 "Meldeblock Erste Hilfe"

1.10  Brandschutz, vorbeugend X X X

1.11  Nicht ausreichende Nutzung von persönl. Schutzausrüstungen X X X XVerletzungen aller Art, auch Gehör- und 

Verbrennungen, Explosion Feuerlöscher vorhalten, Brandschutzanweisung DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",
ASR A2.2 "Maßnahmen gegen Brände"

DGUV Information 204-021 Meldeblock Erste Hilfe

Tragen der fallweise benötigten PSA (Schutzanzüge, Sicherheitsstiefel, Handschuhe, Helme, Gehörschutz usw.) DGUV Regel 112-189 "Benutzung von Schutzkleidung" (BGR 189),

Baustellengrundsätze

Arbeitsschutzmaßnahmen überwachen.

Nur auf zugewiesenen Flächen einrichten.
Atemwegsschädigungen DGUV Regel 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeräten",

DGUV Regel 112-191 "Benutzung von Fuß- und Knieschutz",
DGUV Regel 112-192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz",
DGUV Regel 112-193 "Benutzung von Kopfschutz",
DGUV Regel 112-194 "Benutzung von Gehörschutz",
DGUV Regel 112-195 "Benutzung von Schutzhandschuhen",
DGUV Regel 112-198 "Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz"

Beschäftigte unterweisen.

Unfälle und gefährliche Situationen melden.

Gefährdete Bereiche absperren und kennzeichnen.

1.12  Blockierung von Verkehrs-, Rettungs-  und Fluchtwegen X X XErschwerte Versorgung von Verletzten, 
Behinderung von Rettungsarbeiten

DGUV Regel 112-198 Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz , 
DGUV Regel 112-199 "Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und 
Tiefen"

Zeitlich-organisatorische Abstimmung des Bauablaufes
Zuordnung der Verkehrswege zu Material- und Fahrzeugbewegungen
Organisation der Lagerflächen

DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",
DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten",
DGUV Information 204-006 "Anleitung zur Ersten Hilfe", 

Erforderliche Genehmigungen rechtzeitig einholen.

Nur Beschäftigte mit entsprechender Ausbildung und Qualifikation 
einsetzen.

Verbote und Weisungen beachten.

1.13  Unsachgemäßer Transport von Baumaschinen X X Xdiv. DGUV Regel 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln",
DGUV V h ift 70 "F h "

Überschreitung der Tragfähigkeit von Zugfahrzeuge und Anhänger ausschließen
F tl T t f d B f ld b Üb üf d B f h b k it

Ausreichende Bemessung der Fahrstreifenbreiten
Beachtung ausreichender Lichtraumprofile
Ggf. Aufstellen von Schildern, Verkehrszeichen, Lichtzeichenanlagen
Abstimmung des Baustellenverkehrs auf den Werksverkehr

DGUV Information 204-022 "Erste Hilfe im Betrieb",
DGUV Information 204-001 "Aushang Erste Hilfe",
DGUV Information 204-021 "Meldeblock Erste Hilfe"
ArbStättV "Arbeitsstättenverordnung"

Flucht- und Rettungswege freihalten.

Feuerwehrzufahrt freihalten.

DGUV Vorschrift 70 "Fahrzeuge",
VDI 2700 "Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen"

Festlegung von Transportwegen auf dem Baufeld; vorab Überprüfung deren Befahrbarkeit
Auf- und Abladen von Baumaschinen nur auf tragfähigem Untergrund
Verwendung geeigneter Auffahrrampen und rutschsicherer Ladeflächenbeläge
Einsatz von Einweisern bei der Auffahrrampenbefahrung; Aufenthalt ausserhalb des Gefahrenbereiches
Kein Aufenthalt von Personen während der Befahrung neben oder hinter der Rampe
Einsatz ausreichend bemessener Zurr- und Befestigungsmittel für den Transport
Arretierung des Maschinenoberwagens Festsetzen der Feststellbremse und der Arbeitseinrichtung

1.14  Maschinen, Geräte und Werkzeuge: Gefährdungen durch Mängel X X Xdiv. Prüfung (BGV, BGR, BGU, [UVV], Sachkundige, Sachverständige, TÜV usw.), 
Wartung, 
Nachweise auf der Baustelle vorhalten

DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",  
DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel", §5 "Prüfungen"
ProdSG "Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz)"

Arretierung des Maschinenoberwagens, Festsetzen der Feststellbremse und der Arbeitseinrichtung
Aufenthalt ausserhalb des Bereiches zwischen Schleppfahrzeug und Baumaschine bei Transport durch Abschleppen/Ankuppeln

Notfallplan

Notruf:
110 Polizei
112 Feuer

1.15  Arbeiten in Gefahrenbereichen von Fahrzeugen und Baumaschinen X X Xdiv. Aufenthalt außerhalb des Gefahrenbereiches
Absperrung des jeweiligen Arbeitsbereiches
Einsatz von Einweisern und Sicherungsposten

DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten",
DGUV Vorschrift 52 "Krane",
DGUV Vorschrift 70 "Fahrzeuge",
DGUV Regel 101-003 "Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen",
DGUV Regel 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln",
DGUV Information 201 017 "Kippgefahr beim Walzen"

112 Feuer

Meldung
- wo ist der Unfallort?   
- was ist passiert?  
- welche Verletzungen?    
- wieviele Verletzte?   

ld t?DGUV Information 201-017 Kippgefahr beim Walzen ,
DGUV Information 201-029 "Handlungsanleitung für Auswahl und Betrieb von Arbeitsplattformen an 
Hydraulikbaggern und Ladern", 
DIN 4124 "Baugruben und Gräben", 
DIN EN 474 "Erdbaumaschinen - Sicherheit",
DIN EN 500-4 "Bewegliche Straßenbaumaschinen"

- wer meldet?

Einweiser bestimmen, der die Polizei/Rettungswagen zum Unfallort bringt.

Verbandskasten: im Betriebsgebäude des Entsorgungszentrums

Ersthelfer: 
Herr/Frau1.16  Baulärm X X X

1 17 Diesel Betankung X X X

Gehörschädigung

Feuer Explosion Schädigung der

Weiträumiges Absperren der lärmintensiven Arbeitsbereiche; Anbringen von Hinweisschildern
Zeitliche/örtliche Staffelung der Arbeiten
Einsatz besonders schallgedämpfter Baumaschinen/Geräte; Einsatz lärmarmer Arbeitsverfahren, Kapselung der Lärmquellen, Abschirmung der 
Lärmquelle durch Lärmschutzwände
Tragen von Gehörschutz

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) ,
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV), 
DGUV Regel 112-194 "Benutzung von Gehörschutz"

Einsatz baurechtlich zugel Anlagen (Überfüllsicherung doppelwandige Tankbehälter mit Leckanzeigegerät automatisch selbstschließende bauartzugel DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention"

Herr/Frau .............................
Tel.: 

Auftraggeber:
AZV - Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Herr Heß
Tel.: 06621 / 799 540 10

1.17  Diesel-Betankung X X XFeuer, Explosion, Schädigung der 
Atmungsorgane, Verschleppung von 
Bodenkontaminationen

Einsatz baurechtlich zugel. Anlagen (Überfüllsicherung, doppelwandige Tankbehälter mit Leckanzeigegerät, automatisch selbstschließende, bauartzugel. 
Zapfpistolen) 
Undurchlässiger Boden in der Aufstellfläche und im Tankbereich; Anfahrschutz
Mindestabstand zur nächsten baul. Anlage: 10 m 
Vorhaltung von Bindemitteln und Feuerlöschvorrichtungen; Anordnung am Rand des Baufeldes; Sicherstellung einer guten Erreichbarkeit für 
Feuerlöschfahrzeuge
Ausschluss der Zutritts und der Benutzung durch Unbefugte mittels Verbotsregelungen

DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",
ASR A2.2 "Maßnahmen gegen Brände"
BetrSichV "Betriebssicherheitsverordnung",
TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" 
TRGS 554 "Abgase von Dieselmotoren" 
WHG "Wasserhaushaltsgesetz"

Auftragnehmer:
n.n.

Bauüberwachung:
n.n. 

2 Abbrucharbeiten 2.1 Staubentwicklung Xdiv.
(Hautreizungen, Behinderung der 
Orientierung, Atemwegsschädigung)

Ausschluss der Zutritts und der Benutzung durch Unbefugte mittels Verbotsregelungen
Lagerverbot für brennb. Stoffe in unmittelbarer Nähe und im Anlagenbereich  
Rauchverbot

Reinigung der Verkehrswege und Lagerplätze
Staubbindemaßnahmen

DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",
DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten"

SiGeKo:
n.n.

2.2 Lärm X

2.3  Verdichten des Bodens mit Walze, Rüttelplatte und Stampfer X

Gehörschädigung s. 1.16

Lärm, Quetschungen Geprüfte und zugelassene Maschinen benutzen, 
Lärmbereiche festlegen und kennzeichnen

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV),
DGUV Regel 101-003 "Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen"

2.4 Entsorgung der abgebrochenen Materialien und Baustoffe X

3 Erdarbeiten 3.1  Absturz von Personen X Xdiv. Absturzsicherungen vorsehen (Absperrungen, Hinweistafeln, Handläufe, Geländer, Fangnetze, Übergänge, Leitern/Treppen usw.)
B l h

DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten",
DGUV I f i 208 016 "H dl l i fü d U i L i d T i "

Verletzungen aller Art, Vergiftungen, 
Atemwegsschädigungen

s. 1.7

Hinweise

3.2  Staubentwicklung durch Transporte X X Reinigung der Verkehrswege und Lagerplätze
Angepasste Fahrweise, ggf. Abplanen der Transportfahrzeuge
Staubbindemaßnahmen

DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",
DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten"

div.
(Hautreizungen, Behinderung der 
Orientierung Atemwegsschädigung)

Beleuchtung DGUV Information 208-016 "Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten",
DGUV Regel 101-002 "Treppen bei Bauarbeiten",
DIN 4124 "Baugruben und Gräben"

Die in diesem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan enthaltenen 
Regelwerke (Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften usw.) zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz schließen andere gültige und relevante Vorschriften und 
Regularien nicht aus. Diese gelten uneingeschränkt.

Betriebssicherheitsverordnung
Am 06.06.2015 ist die Betriebssicherheitsverordnung "Verordnung über

3.3  Absturz von Geräten und Maschinen sowie Bauteilen und -stoffen X X

Staubbindemaßnahmen

div.

Orientierung, Atemwegsschädigung)

Einhaltung von Schutzstreifen und Sicherheitsabständen zum Baugruben-/Grabenrand
Einsatz von Einweisern
Standsichere Geräte- und Maschinenauf- und -abstellung; Einhaltung zul. Höchstlasten
Anordnung von Anfahrschwellen
Beleuchtung
Ordnungsgemäßes Anschlagen von Bauteilen Verwendung ausreichend tragfähigen Hebezeuges kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten sichere

DGUV Regel 101-003 "Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen",
DGUV Regel 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln", 
DIN 4124 "Baugruben und Gräben"

Am 06.06.2015 ist die Betriebssicherheitsverordnung Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeits-mitteln 
und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes" (BetrSichV) in Kraft getreten (BGBl. I S. 49, 
letzte Änderung vom 27.07.2021). Sie enthält Arbeitsschutzanforderungen für 
die Benutzung von Arbeitsmitteln und für den Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes

3.4  Verdichten des Bodens mit Walze, Rüttelplatte und Stampfer X XLärm, Quetschungen

Ordnungsgemäßes Anschlagen von Bauteilen, Verwendung ausreichend tragfähigen Hebezeuges, kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten, sichere 
Aufstandsfläche für Bauteile/-stoffe sowie Geräte/Maschinen, Lasten nicht höher heben als zur Beförderung notwendig
Einsatz von Maschinen mit Überrollschutz
Betrieb in geneigtem Gelände nur bei Sicherheit gegen Umstürzen und gefährdendes Rutschen
Sicherung des Fahrerplatzes gegen herabfallende Gegenstände (Schutzdach)

s. 2.3

überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes. 

Die Regelungen der Betriebssicherheitsverordnung überschneiden sich in 
vielen Punkten mit dem autonomen Regelwerk der Berufsgenossen-schaften. 
Es ist zu erwarten, dass künftig berufsgenossenschaftliche Regelungen durch 
staatliche Regeln zur Betriebssicherheitsverordnung ersetzt werden.
Bis zum Erscheinen dieser Regeln zur Umsetzung der Betriebs-
sicherheitsverordnung wird empfohlen das bestehende, p p

3.5  Standsicherheitsverlust von Gräben, Baugruben und Böschungen X X

4 KDB V l b it 4 1 Ab t P X X

Regelgerechte Abböschung bzw. Verbauung; regelmäßige Überprüfung der Baugruben-/Grabensicherung (Absteifungen, Kontakt zwischen Verbau und 
Boden), Freihalten von Grund-/ Schichtenwasser; Beachtung der Statik
Einrichtung von Sicherheitsstreifen; Einhaltung der Mindestabstände von ruhenden und/oder Verkehrslasten

DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten",
DIN 4124 "Baugruben und Gräben"

div.

di

, g

3 1

sicherheitsverordnung wird empfohlen, das bestehende 
berufsgenossenschaftliche Regelwerk unter Berücksichtigung der Anhänge 
der Betriebssicherheitsverordnung weiter zu verwenden.

Pflichten der Arbeitgeber (BaustellV § 5)
Die Hinweise des Koordinators und des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplans sind bei der Planung und Ausführung der Arbeiten zu 
b ht Di V t tli hk it d A b it b fü di E füll ih4 KDB-Verlegearbeiten 4.1  Absturz von Personen X X

4.2  Staubentwicklung durch Transporte X X

4.3  Absturz von Geräten und Maschinen sowie Bauteilen und -stoffen X X s. 3.3

div.

div.
(Hautreizungen, Behinderung der 
Orientierung, Atemwegsschädigung)

div.

s. 3.2

s. 3.1 beachten. Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer 
Arbeitsschutzpflichten wird durch die Maßnahmen nach BaustellV, § 2 und §
3,  nicht berührt.

4.4  Standsicherheitsverlust von Gräben, Baugruben und Böschungen X X

5 Geotextilien 5.1  Absturz von Personen X X

5.2 Staubentwicklung durch Transporte X Xdiv. s. 3.2

s. 3.5

div. s. 3.1

div.

5.2  Staubentwicklung durch Transporte X X

5.3 Absturz von Geräten und Maschinen sowie Bauteilen und -stoffen X X

5.4  Standsicherheitsverlust von Gräben, Baugruben und Böschungen X X

div.
(Hautreizungen, Behinderung der 
Orientierung, Atemwegsschädigung)

s. 3.2

div. s. 3.5

s. 3.3div.

6 Entwässerungsarbeiten 6.1  Absturz von Personen X X

6.2  Staubentwicklung durch Transporte X X

s. 3.1

div.
(Hautreizungen, Behinderung der 
Orientierung, Atemwegsschädigung)

s. 3.2

div.

Deponie "Am Mittelrück"6.3 Absturz von Geräten und Maschinen sowie Bauteilen und -stoffen X X

6.4  Standsicherheitsverlust von Gräben, Baugruben und Böschungen X X

7.1  Absturz von Personen X X s. 3.1

s. 3.5

s. 3.3

7 Verkehrswegebauarbeiten

div.

div.

div.

Deponie Am Mittelrück
Erweiterung Basisabdichtung BA 4

7.2  Staubentwicklung durch Transporte X X

7.3  Absturz von Geräten und Maschinen sowie Bauteilen und -stoffen X X s. 3.3

s. 3.2

div.

div.
(Hautreizungen, Behinderung der 
Orientierung, Atemwegsschädigung)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
nach Baustellenverordnung (BaustellV)

7.4  Verdichten des Bodens mit Walze, Rüttelplatte und Stampfer X X

8 Sonstige Arbeiten 8.1 Arbeiten in kontaminierten Bereichen X X Arbeiten in oder an kontaminierten Bereichen, bei Eingriffen in und Arbeiten am Deponiekörper: Beginnt mit Freilegen Anschlusskante der 
Basisabdichtung (Abtrag des Abfalls erforderlich) und endet mit dem Einbau der Dränageschicht im Abschnitt 4.1. 

DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",
DGUV Regel 101-004 "Kontaminierte Bereiche",
TRGS 500 "Schutzmaßnahmen"
BetrSichV "Betriebssicherheitsverordnung",

s. 3.4

div. (Verschleppung von Kontaminationen, 
Haut- und Augenreizungen, Schädigung der 
Atemwegsorgane, …)

Lärm, Quetschungen

1 2 3 4 5

WHG "Wasserhaushaltsgesetz",
Arbeits- und Sicherheitsplan

1894 SiGePlan 20260108.xlsx 08.01.2026 1


